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Mehr als 50 Fachpersonen aus Ver-
waltung, Politik, Vereinen und Ver-
bänden kamen im Evangelischen 
Luthergemeindezentrum zusam-
men, um Maßnahmen zur Anpas-
sung an den Klimawandel zu dis-
kutieren. Die Ergebnisse des Work-
shops fließen in das Klimaanpas-
sungskonzept für die Stadt Singen 
ein. 

Oberbürgermeister Bernd Häusler  
und die Leiterin der Stabsstelle 
Klimaschutz und Klimaanpassung, 
Johanna Volz, begrüßten die An-
wesenden seitens der Stadt sehr 
herzlich. Nach der Erhebung der 
Betroffenheiten und der Ausarbei-
tung des Leitbildes für das Jahr 
2035 komme jetzt mit der Ausar-
beitung der Maßnahmen „Fleisch 
an die Knochen“, betonte Johanna 
Volz. 

Katharina Wagner, Projektleite-
rin vom beauftragen Büro Klima 
Plus, führte in das Thema der An-

passung an die Folgen des Klima-
wandels ein. Anders als beim Kli-
maschutz, bei dem die Einsparung 
von Treibhausgasemissionen im 
Vordergrund steht, geht es bei der 
Klimaanpassung darum, sich an 
die unvermeidbaren Folgen des 
Klimawandels anzupassen und 
hierfür Vorsorge zu betreiben. 

Der Klimawandel betrifft sehr viele 
Bereiche der Kommune. Aufbau-
end auf dem Leitbild für das Jahr 
2035 diskutierten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer mögliche 
Maßnahmen in den Handlungs-
feldern: Stadt- und Raumplanung, 
Bauen und Wohnen, Energieinfra-
struktur, Mobilität und Verkehrs-
infrastruktur, Wasser, Land- und 
Forstwirtschaft, Naturschutz und 
Biodiversität, Wirtschaft und Tou-
rismus, Bevölkerungsschutz sowie 
Gesundheit und Soziales.

Dabei nahmen die Entsiegelung 
und die Begrünung von Parkplät-

zen, Fassaden, Verkehrsflächen 
und Schulhöfen eine zentrale Rol-
le ein. Vorschläge hierzu wur-
den in mehreren Gruppen priori-
siert. Weitere Top-Themen waren 
das naturnahe Regenwasserma-
nagement, die Stärkung und der 
Schutz insbesondere der vulnera-
blen Gruppen gegenüber Hitze so-
wie die Beratung, Information und 
Sensibilisierung der Bevölkerung 
zum klimaangepassten Bauen, 
zur naturnahen Gartengestaltung, 
zum Wasserverbrauch und zu den 
gesundheitlichen Folgen des Kli-
mawandels. 

Insgesamt wurden rund 25 Maß-
nahmenpakete priorisiert, die nun 
in die Weiterentwicklung und Aus-
arbeitung des Klimaanpassungs-
konzeptes einfließen. Das Konzept 
wird in den nächsten Monaten fer-
tiggestellt und dient zukünftig als 
Grundlage für die Umsetzung von 
Klimaanpassungsmaßnahmen in 
Singen. 

Vortragsveranstaltung:
„So tickt die Generation Z“
Was macht die Generation Z aus? 
Was will sie? Diesen Fragen wird 
beim Vortrag „Das sind die Nach-
wuchskräfte von morgen – so tickt 
die Generation Z“ am Dienstag, 23. 
April, um 18 Uhr in der Bildungs-
akademie Singen (Lange Straße 20) 
nachgegangen. Singen aktiv Stand-
ortmarketing in Kooperation mit 
der Bildungsakademie Singen der 
Handwerkskammer Konstanz lädt 
zu dieser Veranstaltung herzlich 
ein. Um kurze Rückmeldung wird 
gebeten: 
singen-aktiv@singen.de oder 
Telefon 07731/85-742. 

Die Referentin Diana Kinnert, Jahr-
gang 1991, studierte Politikwissen-

schaft, Philosophie und Sozialwis-
senschaften an den Universitäten 
Göttingen, Amsterdam und Berlin. 

Kinnert ist Unternehmerin mit Grün-
dungen im Bereich nachhaltige 
Technologien und kommunale Stra-
tegie. Sie berät ausländische Regie-
rungen und deutsche Regierungs-
stellen im Bereich Digitalisierung, 
Nachhaltigkeit, Demografie und 
Partizipation. 

Einladung zu Quartiersgesprächen
Im Quartiersbüro in der Alpenstraße 
13 finden am Donnerstag, 25. April, 
um 17 Uhr wieder die sogenannten 
Quartiersgespräche PLUS statt – ein 
offener Treff für Bewohnerinnen und 
Bewohner der Singener Innenstadt. 
Martin Zimmermann-Hornung vom 
Verein inSi e.V. berichtet über die 
Arbeit des Vereins und möchte mit 

den Gästen anschließend über das 
Thema Integration in Singen ins Ge-
spräch kommen.
Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen. Es ist keine Anmeldung er-
forderlich – einfach mal vorbeikom-
men. 
Kontakt: Telefon 07731/9757427,
quartiersbuero@singen.de

Vor 125 Jahren, am 2. September 
1899, erhielt der „Marktflecken“ 
Singen den Status einer Stadt ver-
liehen. Unter dem Motto „125 x 
SINGEN. Geschichte. Identität. 
Vielfalt.“ wird in diesem Jahr ein 
besonderer Kulturschwerpunkt mit 
einer Vielzahl von abwechslungs-
reichen Veranstaltungen gesetzt, 
die die verschiedenen Facetten 
der Stadtgeschichte beleuchten. 
Dabei setzt sich das vielfältige 
Programm nicht nur mit der Ver-
gangenheit auseinander, sondern 
bietet auch einen Ausblick auf die 
(mögliche) Zukunft. 

Beim Fotowettbewerb „Zeig mir 
deine Stadt“ sind junge Menschen 
(bis 18 Jahre) dazu aufgerufen, die 
Stadt Singen aus ihrer Perspektive 
festzuhalten (Fristende: 30. Juni). 
Weitere Infos unter 
www.fotoclub-singen.de

Die Wanderausstellung „Narren-
zeit – Kulturerbe Fastnacht im 
Wandel“ präsentiert faszinieren-
de Einblicke in das Weltkulturerbe 
„Fastnacht“ sowie die hundert-
jährige Geschichte der Vereini-

gung Schwäbisch-Alemannischer 
Narrenzünfte. Die Ausstellung ist 
bis 30. Juni geöffnet (Mittwoch bis 
Sonntag, jeweils 14 - 17 Uhr; Ein-
tritt frei). 

Die Buchpremiere „Hegau litera-
risch. Ein Spaziergang durch die 
Jahrhunderte“ findet am 28. April 
um 15 Uhr im Theater „Die Färbe“ 
statt. Anmeldungen unter Telefon 
07731/64646. 

Freuen kann man sich auf die gro-
ße Doppelausstellung „125 x SIN-
GEN. Geschichte. Identität. Viel-
falt.“: die Eröffnung ist am Freitag, 
3. Mai, um 19 Uhr im Kunstmuseum 
Singen. Im Erdgeschoss wird eine 
äußerst sehenswerte kulturhisto-
rische Ausstellung präsentiert, an 
der sich über 500 Bürgerinnen und 
Bürger sowie etliche Singener Ver-
eine und Unternehmen beteiligt 
haben. Im Obergeschoss sind rund 

170 Fotografien des renommier-
ten Architekturfotografen Marcus 
Schwier zu sehen. Seine Werke zei-
gen markante Orte, die das Leben 
in Singen prägen. 

Am Internationalen Museumstag 
(19. Mai) eröffnen die Singener 
Maler erstmals gemeinsam mit 
Künstlern aus Celje die Stadtgar-
tengalerie hinter dem Rathaus. 
Eine Podiumsdiskussion „125 x 
SINGEN – städtebauliche Identität 
einer jungen Stadt“ findet am 20. 
Juni um 19 Uhr im Archäologischen 
Hegau-Museum statt. Das Theater-
stück „Mosers Schweigen“ wird 
am 24. Juli um 18.30 Uhr auf dem 
Hohentwiel aufgeführt. 

Zum offiziellen Festakt „125 x SIN-
GEN. Geschichte. Identität. Viel-
falt.“ lädt Oberbürgermeister 
Bernd Häusler am 28. September 
um 19 Uhr in die Stadthalle Singen 

ein. Historische Rückblicke und 
vielfältige Darbietungen verschie-
dener Singener Vereine werden 
präsentiert. Anschließend findet 
ein Empfang im Foyer statt (Karten-
vorverkauf ab 2. September; 3 Euro 
Reservierungsgebühr). 

Die Stadtgartengalerie zeigt ab 3. 
Oktober (Eröffnung um 11 Uhr) Wer-
ke von Xianwei Zhu, in denen der 
Künstler die westliche Romantik 
mit östlicher Philosophie verwebt. 

„125 Jahre Stadtplanung Singen – 
Zwischen Vision und Wirklichkeit“ 
lautet der Titel des eigens für das 
Stadtjubiläum von Susanne Breyer 
verfasste und inszenierte Theater-
stück, das die städtebauliche und 
architektonische Entwicklung der 
Stadt Singen von 1899 bis heute 
beleuchtet. Die sechs Aufführun-
gen finden Ende November und 
Anfang Dezember in der Basilika 
statt. 

Zum Abschluss des Jubiläumsjah-
res lädt das Stadtarchiv Singen zu 
einem historischen Filmabend am 
11. Dezember ein. 

Die Feuerwehr – man nimmt sie 
schon fast als Selbstverständlich-
keit wahr – und kaum einer macht 
sich Gedanken, dass es Menschen 
gibt, die an 365 Tagen im Jahr 24 
Stunden in ständiger Bereitschaft 
sind, um mit ihrem unermüdlichen 
Einsatz für die Sicherheit der Mit-
menschen zu sorgen. 

Grund genug, um einige Zahlen, 
Daten und Fakten der Freiwilligen 
Feuerwehr Singen zu nennen: 
Sie besteht aus sieben Abteilun-
gen, wobei jede Abteilung über 
eine Einsatzabteilung und eine Al-
tersabteilung verfügt. Insgesamt 
gibt es fünf Jugendabteilungen. 

Vier Sondergruppen – die Füh-
rungsgruppe, die Höhenrettungs-
gruppe, der Gefahrgutzug und 
die LUF-Gruppe (Löschunterstüt-
zungsfahrzeug) – komplettieren 
die Feuerwehr. 

296 Feuerwehr-Angehörige, unter 
ihnen 26 Kameradinnen, bilden 
die Einsatzabteilung, 82 Jungs und 
15 Mädchen sind in den Jugendab-
teilungen und 74 Mitglieder in der 
Altersabteilung. 

Insgesamt 46 Einsatzmittel, dar-
unter elf Löschfahrzeuge, ein Hub-
rettungsfahrzeug, fünf Rüst- und 

Gerätewägen, fünf Führungsfahr-
zeuge, ein Schlauchwagen, ein 
Wechselladerfahrzeug mit zwei 
Abrollbehältern, ein Löschunter-
stützungsfahrzeug, neun Mann-
schaftstransportwägen, acht An-
hänger und ein Schlauchboot ste-
hen den Einsatzkräften für die viel-
fältigen Herausforderungen zur 
Verfügung. 

Die Freiwillige Feuerwehr Singen 
hatte im Jahr 2023 insgesamt 701 
Einsätze. Mit 664 unplanbaren 
Alarmierungen und 37 (planbaren) 
Sicherheitswachen waren die Ka-
meradinnen und Kameraden stark 
gefordert. 

115 Mal ging es um Brandbekämp-
fung, 332 Mal musste technische 
Hilfe unterschiedlichster Art ge-
leistet werden. 66 sonstige Ein-
sätze waren abzuarbeiten; darin 
enthalten: 29 Überlandhilfen in 
umliegenden Gemeinden und 37 
Sicherheitswachen. 

Außerdem gab es 188 Fehlalar-
me – darunter 112 Alarmierun-
gen durch Brandmeldeanlagen, 
66 Täuschungsalarme (ein Täu-
schungsalarm liegt vor, „wenn 
Melder anhand physikalischer 
oder chemiekalischer Gegeben-
heiten fälschlicherweise den Zu-
stand einer Gefahrensituation de-
tektieren“).

Und leider verzeichnete man auch 
zehn böswillige Fehlalarme. 

228 Menschen konnten durch die 
Unterstützung der Feuerwehr Sin-
gen im vergangenen Jahr gerettet 
werden, für neun Personen kam 
leider jede Hilfe zu spät. 

Workshop: Entwicklung von Maßnahmen zur Klimawandel-Anpassung 

Öffentliche Führung im Hegau-Museum: Metall

Vorstellung der 
Ergebnisse der 
Kleingruppe 
Naturschutz 
und Biodiversi-
tät beim 
Klima-
Workshop. 
Die Ergebnisse 
fließen in das 
Klimaanpas-
sungskonzept 
für die Stadt 
Singen ein.

„125 x SINGEN. Geschichte. Identität. Vielfalt.“

125. Jubiläum 
der Stadterhebung Singens 

Metalle und ihre Legierungen be-
gegnen uns überall im modernen 
Alltag, beispielsweise als Münzen 
oder Stromleitungen. Doch wann 
fand ihre Bearbeitung den Anfang? 
Dieser Frage geht die öffentliche 
Führung für Erwachsene am Sonn-
tag, 21. April, um 14.30 Uhr im Ar-
chäologischen Hegau-Museum auf 
den Grund. Von der Vorgeschich-
te bis ins Frühmittelalter kann man 
sich in die Welt der Metallverarbei-

tung entführen lassen. Der Eintritt 
ist frei; keine Anmeldung nötig. 

Der technologische Fortschritt, der 
mit dem Beginn dieser Metallver-
arbeitung eintrat, beeinflusste die 
Namensgebung ganzer Zeitalter. Er 
fing mit der Erfindung der Bronze-
legierung in der Bronzezeit an und 
führte mit der Entdeckung der Eisen-
verhüttung in der Eisenzeit zu weite-
rem Aufschwung. Waffen und Werk-

zeuge wurden stetig verbessert und 
ihre Effizienz erhöht. Auch die Bear-
beitung von Edelmetallen entwickel-
te sich ständig weiter. Die Metallob-
jekte bieten die Möglichkeit, antike 
Handelswege nachzuvollziehen. 

Kontakt: 
Archäologisches Hegau Museum, 
Am Schlossgarten 2, Singen, 
Telefon 07731/85-268
www.hegau-museum.de

Sie haben ein 
vielfältiges und 
abwechslungs-
reiches Mam-
mutprogramm 
zum 125. 
Jubiläum der 
Stadterhebung 
Singens auf die 
Beine gestellt.

Viele weitere Veranstaltungen – wie beispielsweise Themen-Stadt-
führungen und Gesprächsabende – sowie Informationen zum reich-
haltigen Rahmenprogramm sind zu finden unter www.singen.de

Noch mehr 125-Jahr-Termine

Feuerwehr Singen 
Zahlen, Daten, Fakten
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Öffentliche 
Bekanntmachung

Satzung der Stadt Singen 
über ein Besonderes 

Vorkaufsrecht im Gebiet 
„Klinikstandort Singen-Nord“
 nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m.
 § 4 Gemeindeordnung (GemO)

Satzungsbeschluss 
und Inkrafttreten

Der Gemeinderat der Stadt Sin-
gen hat in der öffentlichen Sit-
zung am 19. März 2024 gemäß 
§ 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 4 
Gemeindeordnung (GemO) von 
Baden-Württemberg die Satzung 
über ein Besonderes Vorkaufs-
recht im Gebiet „Klinikstandort 
Singen-Nord“, Gemarkung Sin-
gen beschlossen. Die Satzung 
tritt mit dieser öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Die Satzung über ein Besonderes 
Vorkaufsrecht im Gebiet „Klinik-
standort“ kann im Rathaus der 
Stadt Singen, Abteilung Stadt-
planung, 1. OG, Flur, Zimmer 
102-104, 141-144, Hohgarten 2, 
78224 Singen, von jedermann 
während der allgemeinen Dienst-
stunden eingesehen werden.

Der Text der Satzung sowie der 
zur Satzung gehörende Lage-

plan werden nachfolgend zur In-
formation abgedruckt:

§ 1 Besonderes Vorkaufsrecht
Im Geltungsbereich dieser Sat-
zung steht der Stadt Singen ge-
mäß § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
BauGB zur Sicherung einer ge-
ordneten städtebaulichen Ent-
wicklung ein Vorkaufsrecht an 
den Grundstücken zu.

§ 2 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich dieser Sat-
zung umfasst die Grundstücke 
mit den Flst-Nrn.: 12740, 12739, 
12737, 12736, 12735, 12734, 
12733, 12732, 12731, 12744, 
12745, 12749, 12750, 12751, 
12752, 12753.
Die Abgrenzung des Geltungsbe-
reichs dieser Satzung ergibt sich 
aus dem Lageplan „Besonderes 
Vorkaufsrecht im Gebiet Klinik-
standort Singen-Nord“ vom 19. 
Februar 2024. Der Lageplan ist 
Bestandteil dieser Satzung.

§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit ihrer 
ortsüblichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Hinweis nach § 4 Absatz 4
der Gemeindeordnung
Satzungen, die unter Verletzung 

von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung 
oder aufgrund der Gemeinde-
ordnung zu Stande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zu Stande gekom-
men. 

Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt 
worden sind,
2. der Oberbürgermeister dem 
Beschluss nach § 43 der Gemein-
deordnung wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat oder 
wenn vor Ablauf der in Satz 1  
genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der 
Stadt unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.

Singen, 17. April 2024

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Öffentliche 
Bekanntmachung

Satzung der Stadt Singen über
ein Besonderes Vorkaufsrecht

im Gebiet „Schienenhaltepunkt 
Singen-Nord“

nach § 25 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
i.V.m. § 4 Gemeindeordnung

(GemO)
Satzungsbeschluss 

und Inkrafttreten

Der Gemeinderat der Stadt Sin-
gen hat in der öffentlichen Sit-
zung am 19. März 2024 gemäß 
§ 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) i.V.m. § 4 Ge-
meindeordnung (GemO) von Ba-
den-Württemberg die Satzung 
über ein Besonderes Vorkaufs-
recht im Gebiet „Schienenhalte-
punkt Singen-Nord“, Gemarkung 
Singen beschlossen. Die Satzung 
tritt mit dieser öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Die Satzung über ein Besonderes 
Vorkaufsrecht im Gebiet „Schie-
nenhaltepunkt Singen-Nord“ 
kann im Rathaus der Stadt Sin-
gen, Abteilung Stadtplanung, 1. 
OG, Flur, Zimmer 102-104, 141-
144, Hohgarten 2, 78224 Singen, 
von jedermann während der all-
gemeinen Dienststunden einge-
sehen werden.

Der Text der Satzung sowie der 
zur Satzung gehörende Lageplan 
werden nachfolgend zur Informa-
tion abgedruckt:

§ 1 Besonderes Vorkaufsrecht
Im Geltungsbereich dieser Sat-
zung steht der Stadt Singen ge-
mäß § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB 
zur Sicherung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung ein 
Vorkaufsrecht an den Grundstü-
cken zu.

§ 2 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich dieser Sat-
zung umfasst die Grundstücke mit 
den Flst-Nrn.: 12213, 12217.
Der Geltungsbereich dieser Sat-
zung ergibt sich aus dem Lage-
plan „Besonderes Vorkaufsrecht 
im Gebiet „Schienenhaltepunkt 
Singen-Nord“ vom 19. Februar 
2024. Der Lageplan ist Bestand-
teil dieser Satzung.

§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit ihrer orts-
üblichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Hinweis nach § 4 Absatz 4
der Gemeindeordnung
Satzungen, die unter Verletzung 

von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung 
oder aufgrund der Gemeindeord-
nung zu Stande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gül-
tig zu Stande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt wor-
den sind,
2. der Oberbürgermeister dem 
Beschluss nach § 43 der Gemein-
deordnung wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat oder 
wenn vor Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Stadt 
unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Singen, 17. April 2024

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Öffentliche 
Bekanntmachung

Bebauungsplan/
Örtliche Bauvorschriften

„Schienenhaltepunkt
Singen-Nord“, Singen
Aufstellungsbeschluss 

gemäß § 2 Absatz 1 BauGB

Der Gemeinderat der Stadt Sin-
gen hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 19. März 2024 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes 
„Schienenhaltepunkt Singen-
Nord“, mit Örtlichen Bauvor-
schriften gemäß § 2 (1) BauGB 
i.V.m. § 74 LBO BW beschlos-
sen.

Plangebiet
Das Plangebiet liegt westlich 
des geplanten Klinikstandorts 
Singen-Nord, westlich der L191, 
beidseitig der Schienenstrecke 
Singen-Engen. Die genaue Lage 
des betroffenen Gebiets kann 
aus dem beigefügten Übersichts-
plan entnommen werden.

Ziel und Zweck der Planung
Mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen 
bzw. die Rahmenbedingungen 
für die Realisierung eines Schie-
nenhaltepunkts im Bereich des 
geplanten Klinikums Singen-
Nord geschaffen werden. 

Durchführung 
und einzusehende Unterlagen
Der Aufstellungsbeschluss kann 
bei der folgenden Stelle während 

der allgemeinen Dienststunden 
für jedermann eingesehen wer-
den:
Rathaus der Stadt Singen, Fach-
bereich Bauen, Abteilung Stadt-
planung, Hohgarten. 2, 1. OG, 
Flur, Zimmer 103-105, 141-144, 
78224 Singen. 
Alle öffentlich ausgelegten Unter-
lagen können während der Ausle-
gungsfrist auch über das Internet 

unter der Adresse www.singen.de 
unter „Leben/Wohnen und Bau-
en/Stadtentwicklung/Stadtpla-
nung/Bürgerbeteiligung“ einge-
sehen werden.

Singen, 17. April 2024

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Öffentliche 
Bekanntmachung

Bebauungsplan/
Örtliche Bauvorschriften 

„Klinikstandort Singen-Nord“,
Singen

Aufstellungsbeschluss 
gemäß § 2 Absatz 1 BauGB

Der Gemeinderat der Stadt Sin-
gen hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 19. März 2024 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes 
„Klinikstandort Singen-Nord“ mit 
Örtlichen Bauvorschriften gemäß 
§ 2 (1) BauGB i.V.m. § 74 LBO BW 
beschlossen. 

Plangebiet
Das Plangebiet liegt südlich der 
Nordstadtanbindung, wird im 
Osten und Süden durch die be-
stehenden Kleingärten westlich 
der Aach und im Westen durch 
die L191 begrenzt. Das Plange-
biet hat eine Größe von ca. 11,4 
Hektar. Die genaue Lage des be-
troffenen Gebiets kann aus dem 
beigefügten Übersichtsplan ent-
nommen werden.

Ziel und Zweck der Planung
Mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für 
die Errichtung eines Klinikums 
für den Landkreis Konstanz ge-
schaffen werden. 

Durchführung und 
einzusehende Unterlagen
Der Aufstellungsbeschluss kann 
bei der folgenden Stelle während 
der allgemeinen Dienststunden für 

jedermann eingesehen werden: 
Rathaus der Stadt Singen, Fach-
bereich Bauen, Abt. Stadtpla-
nung, Hohgarten. 2, 1. OG, Flur, 
Zimmer 103-105, 141-144, 78224 
Singen 
Alle öffentlich ausgelegten Unter-
lagen können während der Ausle-
gungsfrist auch über das Internet 
unter der Adresse www.singen.de 

unter „Leben/Wohnen und Bau-
en/Stadtentwicklung/Stadtpla-
nung/Bürgerbeteiligung“ einge-
sehen werden. 

Singen, 17. April 2024

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen
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des Gemeinderates 
am Dienstag, 23. April, 
um 16 Uhr im Ratssaal 

des Rathauses, Hohgarten 2

Tagesordnung:

1. Bürgerfragestunde

2. Bekanntgabe der in den nicht-
öffentlichen Sitzungen der Gre-
mien gefassten Beschlüsse

3. Vorstellung des Projektes Re-
deZeit

4. Neuabschluss der Konzes-
sionsverträge Strom und Gas – 
Festlegung der Auswahlkriterien
Auf Grund der in der Sitzung des 
Gemeinderates am 19.03.2024 
wegen Befangenheit und Abwe-
senheit von Gemeinderats-Mit-
gliedern nicht vorhandenen Be-
schlussfähigkeit für diesen Ta-
gesordnungspunkt muss nun 
eine zweite Sitzung stattfinden. 
In dieser ist für diesen Tages-
ordnungspunkt die Beschluss-
fähigkeit des Gemeinderates bei 
der Anwesenheit und Stimmbe-
rechtigung von mindestens drei  
Gemeinderats-Mitgliedern gege-

ben. § 37 Absatz 3 der Gemeinde-
ordnung. 

5. Finanzierung wissenschaftli-
cher Stellen der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Gestal-
tung Konstanz (HTWG) für einen 
weiteren Zeitraum von zwei Jah-
ren (Mitte 2024 bis Mitte 2026) 
zum weiteren Aufbau eines soge-
nannten „Reallabors“

6. Bereitstellung von finanziellen 
Mitteln zur Erstellung eines loka-
len Wasserstoffkonzeptes vorbe-
haltlich der Förderzusage

7. Neustrukturierung der Fachbe-
reiche im Dezernat 2

8. Bebauungsplan/Örtliche Bau-
vorschriften „Solarpark Schlatt“ 
– Entwurfsbeschluss
– Beschluss zur frühzeitigen Be-
teiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Absatz 1 BauGB 
– Beschluss zur frühzeitigen Be-
teiligung der berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher  
Belange gemäß § 4 Absatz 1  
BauGB

9. Bebauungsplan „Neue Mitte 

Friedingen“, Singen - Friedingen
– Zustimmung zum Vorentwurf
– Zustimmung zur Durchführung 
der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung und der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange

10. Erneuerung der Hauptleitung 
sowie der Hausanschlüsse im öf-
fentlichen Bereich in der Straße 
Schnaidholz in Singen

11. Annahme von Spenden und 
Zuwendungen

12. Mitteilungen

12.1 Informationen und Veranstal-
tungsübersicht „125 x SINGEN. 
Geschichte. Identität. Vielfalt.“

12.2 Beantwortung von Anfragen 
und Anträgen des Gemeinderates

13. Anfragen und Anregungen

Alle Interessierten sind herzlich 
zu dieser Sitzung eingeladen. Än-
derungen bitte dem Aushang im 
Rathaus entnehmen oder unter 
www.singen.de 
(Rubrik „Sitzungen“). 

Öffentliche Sitzung 

Kartierungen von Tieren, 
Pflanzen und Lebensräumen

Angebote rund um Streuobstwiesen

Flohmarkt-Erlös kommt 
Kinderklinik zu Gute

Blutspendeaktion des DRK

„1.300 Jahre Klosterinsel Reichenau“
Die Hegau-Bibliothek lädt zu ei-
nem Vortrag über die Geschich-
te der Klosterinsel Reichenau am 
Donnerstag, 18. April, um 19 Uhr 
in die Singener Stadtbücherei 
(Marktpassage) herzlich ein. 

Gerhard Braun, Mittelalterhistori-
ker aus Hilzingen, präsentiert die  

1.300-jährige Geschichte der Klos-
terinsel Reichenau – von ihrer 
Gründung durch die missionari-
sche Tätigkeit des heiligen Pirmin 
bis zur Anerkennung als UNESCO-
Welterbe im Jahr 2000. Mit neuem 
Bildmaterial zeigt er die Bedeu-
tung der Insel als Zentrum der re-
ligiösen, kulturellen und literari-

schen Entwicklung im Mittelalter 
auf. 

Der Vortrag verspricht einen span-
nenden Einblick in die reiche Ge-
schichte sowie das kulturelle Erbe 
der Klosterinsel Reichenau – und 
ist für alle Geschichts- und Kultur-
liebhaber von großem Interesse. 

Jobs im Ehrenamt schnell vermitteln
Wie findet man freiwillige Helfer für 
die Vereinsarbeit oder für einzelne 
Projekte? Diese Frage stellen sich 
viele Organisationen, die auf ehren-
amtliches Engagement angewiesen 
sind. Die Stadt Singen bietet dazu 
einen besonderen Service an. Auf 
der Online-Plattform „Flexhero“ 
können Vereine, Initiativen und Or-
ganisationen aus Singen ihre An-

gebote vorstellen, so dass interes-
sierte Freiwillige sie über eine App 
direkt finden. Das digitale Angebot 
steht allen Vereinen, Organisatoren 
und Initiativen kostenlos zur Ver-
fügung. Wer sich aus diesem Kreis  
mit seinen Angeboten präsentieren 
möchte, der sollte sich unter www.
flexhero.de kostenlos registrieren. 
Im Netzwerk „Ehrenamt in Singen“ 

können Projekte eingestellt wer-
den. Diese erscheinen dann in der 
App, die man auf die mobilen End-
geräte im Play Store oder App Store 
herunterlädt. Über die App lassen 
sich passende Tätigkeiten finden. 
Man kann gleich mit den Projektver-
antwortlichen Kontakt aufnehmen. 
Die Handhabung ist recht einfach 
und unkompliziert.

Online-Kurse: 
Ernährung für Babys 

 und Kleinkinder

Bürgerstiftung 

Das Forum Ernährung und Verbrau-
cherbildung am Landwirtschafts-
amt Stockach bietet im Rahmen der 
Landesinitiative Bewusste Kinder-
ernährung wieder kostenlose On-
line-Kurse zur Ernährung von Babys 
und Kleinkindern an (jeweils 20 bis 
21.30 Uhr). Es besteht die Möglich-
keit, offene Fragen mit der Referen-
tin Doris Rath zu klären.
● Der Vortrag „Von der Milch zum 
Babybrei – Ernährung im 1. Lebens-
jahr“ am Freitag, 19. April, richtet 
sich vor allem an Eltern von vier bis 
sieben Monate alten Säuglingen. 
● Das Angebot „Kleine Schlecker-
mäulchen essen am Familientisch – 
Ernährung nach dem ersten Lebens-
jahr“ informiert Mütter und Väter 
von Kleinkindern am Freitag, 3. Mai, 
über eine kindgerechte Ernährung. 
Es zeigt zudem auf, wie der Über-
gang zur Familienkost Genuss und 
Freude bereitet. 
Interessierte können sich bis drei 
Tage vor der jeweiligen Veranstal-
tung per E-Mail anmelden:
Forum.Ernaehrung@LRAKN.de.
Name, Wohnort, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse sowie das Alter des 
Kindes müssen angegeben werden.

Damit die Bürgerstiftung ihre wert-
volle Arbeit leisten kann, ist sie auf 
Spenden angewiesen. 
www.buergerstiftung-singen.de

Das Hallenbad bleibt am Sonn-
tag, 21. April, wegen einer Ver-
anstaltung geschlossen. 

Auf der Gemarkung Singen werden 
im Zeitraum von April bis Ende No-
vember 2024 Kartierungen von Arten 
der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richt-
linie sowie weiteren Tieren und/oder 
Pflanzen durchgeführt. Dabei wird 
die Gemeindefläche nicht flächende-
ckend untersucht. Vielmehr erfolgen 
die Untersuchungen auf wenigen 
Stichprobenflächen, überwiegend 
im Außenbereich der Gemeinde. Ziel 
ist es, langfristig die Qualität von Le-
bensräumen bzw. das Vorkommen 
und Bestandstrends von Tier- und 

Pflanzenarten zu erfassen.

Die Untersuchungen laufen im Auf-
trag der Landesanstalt für Umwelt 
Baden-Württemberg (LUBW). Eine 
Zuordnung von Ergebnissen zu 
Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümern oder Bewirtschaften-
den findet bei der Erfassung und 
Auswertung der Kartierungen nicht 
statt. Es werden keine dauerhaften 
Markierungen auf der Fläche vorge-
nommen und keine neuen Schutzge-
biete abgegrenzt. 

Im Rahmen dieser Erhebungen ist 
es den von der LUBW beauftragten 
Personen grundsätzlich erlaubt, 
Grundstücke ohne vorherige Anmel-
dung zu betreten (§ 52 Naturschutz-
gesetz). Diese betreten nur offene 
Landschaft und Wald im Außenbe-
reich. Fest umzäunte Privatgärten 
und Anlagen werden ohne Zustim-
mung nicht aufgesucht. Die von der 
LUBW beauftragten Personen haben 
eine Kartierbescheinigung, die sie 
im Gelände mit sich führen und auf 
Nachfrage vorzeigen können.

Das Landwirtschaftsamt Stockach 
bietet zahlreiche Angebote rund 
um das Thema Streuobstwiese an. 
Neu ist eine Streuobstwiesen-Bör-
se, auf der Interessierte online An-
zeigen und Gesuche schalten und 
durch aktuelle Meldungen auf dem 
Laufenden bleiben können.

Seit vielen Jahren bietet das Land-
ratsamt Konstanz Fortbildungen zur 
Pflege von Streuobstwiesen an. Am 
Landwirtschaftsamt Stockach wer-
den zweitägige Baumschnittkurse 
und die einjährige Ausbildung zum 

LOGL-geprüften (Landesverband für 
Obstbau, Garten und Landschaft 
Baden-Württemberg e.V.) Obst- und 
Gartenfachwart durchgeführt.

Die Beteiligung am Onlineportal 
„Streuobstwiesen-Börse“ unter 
www.landkreis-konstanz.
streuobstwiesen-boerse.de 
unterstützt die Aktivitäten rund 
ums Streuobst im Landkreis Kon-
stanz weiter. Auf der Plattform 
schalten Privatpersonen Anzeigen 
und Gesuche, sie bleiben zudem 
durch aktuelle Meldungen auf dem 

Laufenden. So können sich Inter-
essierte zum Beispiel über geplan-
te Veranstaltungen und Fortbil-
dungen informieren, erfahren, wo 
Streuobstwiesen zur Pacht oder 
zum Verkauf angeboten werden, 
und auf der Streuobstlandkarte 
nachsehen, wo sich die nächste 
Mosterei befindet.

Alle Anzeigen und Eintragungen 
sind kostenlos. Dies wird durch die 
finanzielle Unterstützung des Land-
ratsamtes Konstanz und der Heinz-
Sielmann-Stiftung ermöglicht.

Eine Frau mit Herz: Erika Jetschma-
negg überbrachte 622 Euro in bar an 
den Chefarzt der Singener Kinderkli-
nik. Das Geld war der Erlös aus ihrem 
viertätigen Hof- und Garagenfloh-
markt Ende März. Die rüstige Senio-
rin geht regelmäßig auf Flohmärkte 
und spendet den Erlös an Hilfsorga-
nisationen. Sie macht außerdem je-
des Jahr an ihrem Wohnort in Schlatt 
einen Flohmarkt für den guten Zweck 
– dieses Mal nun zugunsten der Kin-
derklinik Singen. 
Prof. Dr. Andreas Trotter, Chefarzt 

der Klinik für Kinder und Jugendli-
che am Klinikum Singen, nahm die 
Spende entgegen. Er zeigte sich au-
ßerordentlich erfreut über das große 
und ungewöhnliche Engagement der 
tatkräftigen Seniorin und dankte ihr 
sehr herzlich. 

Das Geld kommt den kleinen Patien-
ten zu Gute. Damit kann die spen-
denfinanzierte Arbeit der Klinikclow-
nin unterstützt werden, auch an An-
schaffungen für das Spielzimmer ist 
gedacht.

Eine Blutspendeaktion des Deut-
schen Roten Kreuzes findet am 
Dienstag, 30. April, von 14 - 19.30 
Uhr in der Freien evangelischen Ge-

meinde (Freiburger Straße 4a, Sin-
gen) statt. 
Termin ganz einfach online reser-
vieren: www.blutspende.de/termine

Erika Jetsch-
manegg 
überbrachte 
622 Euro in 
bar an Prof. 
Dr. Andreas 
Trotter, 
Chefarzt der 
Klinik für 
Kinder und 
Jugendliche 
am Klinikum 
Singen. 

Öffentliche 
Bekanntmachung

Durchführung der 
vorbereitenden Untersuchungen 

im Gebiet „Klinikstandort 
und Schienenhaltepunkt 

Singen-Nord“, 
Gemarkung Singen

Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme 

gemäß §§ 165 Absatz 4 i.V.m. 
141 Absatz 3 Satz 1 

Baugesetzbuch (BauGB)

Der Gemeinderat hat am 19. 
März 2024 nach § 165 Absatz 4 
Satz 1 BauGB beschlossen, die 
vorbereitenden Untersuchungen 
durchzuführen, die erforderlich 
sind, um Beurteilungsunterla-
gen über die Vorraussetzungen 
für die Festlegung eines städte-
baulichen Entwicklungsbereichs 
gemäß § 165 Absatz 3 BauGB 
für das Gebiet „Klinikstandort 
und Schienenhaltepunkt Singen-
Nord“ zu gewinnen. 

Das Untersuchungsgebiet liegt 
südlich der Nordstadtanbindung, 
wird im Westen von Flächen, ent-
lang der Bahnlinie Singen-Engen 
und im Osten und Süden durch 
die bestehenden Kleingärten an 
der Aach begrenzt. Die exakten 
Grenzen des Plangebiets erge-
ben sich aus dem abgebildeten 
Lageplan vom 19. Februar 2024.

Der Lageplan kann im Fachbe-
reich Bauen, Abteilung Stadt-
planung, 1. OG, Zimmer 141-144, 
103-105, Hohgarten 2 in Singen, 
während der allgemeinen Dienst-
stunden eingesehen werden.

Der Beschluss über die Durch-
führung der vorbereitenden Un-
tersuchungen wird nach § 165 
Absatz 4 Satz 2 i.V.m. § 141 Ab-
satz 3 BauGB mit dieser Bekannt-
machung ortsüblich bekannt ge-
macht.

Hinweis: Zur Prüfung der Vo-
raussetzungen für die Festle-
gung eines städtebaulichen Ent-
wicklungsbereiches durch Sat-
zung sind vorbereitende Unter-
suchungen (VU) gemäß § 165 
BauGB durchzuführen, um Be-
urteilungsunterlagen über die 
sozialen, ökologischen, struktu-
rellen, wirtschaftlichen und städ-
tebaulichen Verhältnisse und die 
Realisierbarkeit der Maßnahme 
zu gewinnen. Im Rahmen der VU 
soll auch die Mitwirkungs- und 

Veräußerungsbereitschaft der 
Eigentümer und sonstigen Be-
troffenen (einschließlich Päch-
ter und sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten) geklärt und der ent-
wicklungsunbeeinflusste Boden-
wert der Grundstücke ermittelt 
werden. Der Beschluss über die 
Durchführung vorbereitender 
Untersuchungen ist nicht gleich-
bedeutend mit der förmlichen 
Festsetzung des Entwicklungs-
bereichs. Diese Festlegung be-
darf einer besonderen Entwick-
lungssatzung.

Singen, 17. April 2024

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Nach § 165 Absatz 4 Satz 2 i.V.m. 
§ 141 Absatz 3 Satz 3 BauGB 
wird auf folgendes hingewiesen:
1. Eigentümer, Mieter, Pächter 
und sonstige zum Besitz oder 
zur Nutzung eines Grundstücks, 
Gebäudes oder Gebäudeteils 
Berechtigte sowie ihre Beauf-
tragten sind verpflichtet, der 
Stadt Singen oder ihren Beauf-
tragten Auskunft über die Tatsa-
chen zu erteilen, deren Kenntnis 
zur Beurteilung des Vorliegens 

der Festlegungsvoraussetzun-
gen nach § 165 Absatz 3 BauGB 
erforderlich ist (§ 165 Absatz 4 
Satz 2 i.V.m. § 138 Absatz 1 Satz 
1 BauGB). 
2. An personenbezogenen Da-
ten können insbesondere An-
gaben der Betroffenen über ihre 
persönlichen Lebensumstände 
im wirtschaftlichen und sozia-
len Bereich, namentlich über die 
Berufs-, Erwerbs- und Familien-
verhältnisse, das Lebensalter, 
die Wohnbedürfnisse, die sozia-
len Verflechtungen sowie über 
die örtlichen Bindungen, erho-
ben werden (§ 165 Absatz 4 Satz 2 
i.V.m. § 138 Absatz 1 Satz 2 
BauGB).
3. Verweigert ein nach § 165 Ab-
satz 4 Satz 2 i.V.m. § 138 Absatz 1  
Satz 1 BauGB Auskunftspflich-
tiger die Auskunft, kann ein 
Zwangsgeld bis zu 500 Euro an-
gedroht und festgesetzt werden; 
der Auskunftspflichtige kann die 
Auskunft auf solche Fragen ver-
weigern, deren Beantwortung 
ihn selbst oder einen nahen An-
gehörigen der Gefahr strafrecht-
licher Verfolgung oder eines Ver-
fahrens nach dem Gesetz über  
Ordnungswidrigkeiten aussetzen  
würde (§ 165 Absatz 4 Satz 2 
i.V.m. § 138 Absatz 4 BauGB).

Theater „Die Färbe“

Literarische Matinée 
„Jüdische Kultur in der Region“

Das Singener Theater „Die Färbe“ 
lädt zur literarischen Sonntags-Ma-
tinée unter dem Titel „Jüdische Kul-
tur in der Region“ am 21. April um 
11 Uhr gemeinsam mit dem Färbe-
Förderverein und dem Journalisten 
Siegmund Kopitzki herzlich ein. 

Die Schirmherrschaft über die Ver-
anstaltung, bei der Manfred Bosch, 
Ruth Frenk, Stephan Glunk, Wolf-
gang Kramer, Daniel Leers, Veronika 
Netzhammer, Dagmar Schmieder 
und Gerhard Zahner lesen werden, 

hat Oberbürgermeister Bernd Häus-
ler übernommen, der ebenfalls an-
wesend sein wird. 

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung 
unter Telefon 07731/64646 (Mon-
tag bis Freitag, 10 - 14 Uhr) wird ge-
beten. 

Das Theaterrestaurant ist ab 10 Uhr 
geöffnet. 

Weitere Informationen unter: 
www.diefaerbe.de

Hallenbad  
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Beuren
an der Aach

Verwaltungsstelle: 
Öffnungszeiten

Öffnungszeiten der Verwaltungs-
stelle: Montag und Dienstag von 
13.30 - 17 Uhr, Mittwoch und Don-
nerstag von 8.30 - 12 Uhr, erster 
Freitag im Monat von 13.30 - 16 Uhr, 
zweiter Freitag im Monat von 8.30 - 
12 Uhr. Ortsvorsteher-Sprechstun-
den: montags von 15 - 18 Uhr und 
nach Vereinbarung.

Abfuhr Gelbe Säcke
Donnerstag, 25. April: Gelber Sack 

Bohlingen

Ortschaftsratssitzung
Mittwoch, 24. April, 19.30 Uhr: Öf-
fentliche Ortschaftsratssitzung; Ta-

gesordnung: Anschlagtafeln und 
www.singen.sitzung-online.de/
public

Verschenk’s doch Markt
Nicht mehr benötigte, aber intakte 
Sachen kann man am Samstag, 20. 
April, von 10 - 15 Uhr auf dem Schul-
hof verschenken oder mitnehmen. 
Infos: 07731/29072. 

Abfalltermine
Donnerstag, 18. April: Biomüll 
Mittwoch, 24. April: Restmüll
inkl. Roter Deckel 

inkl. Roter Deckel Friedingen
n

Ortschaftsrat tagt
Donnerstag, 25. April, 20 Uhr: Öf-
fentliche Ortschaftsratssitzung in 
der Stadtteilbücherei (Tagesord-
nung: Schaukasten oder 
www.singen.de, Rubrik „Sitzungen“)

Gemarkungsputzete
Samstag, 20. April: Gemarkungs-
putzete; Treffpunkt: 10 Uhr an der 

Schlossberghalle. Gerätschaften, 
wie Zangen und Eimer werden ge-
stellt. Eingeladen sind alle Einwoh-
ner mitsamt Kindern. Nach getaner 
Arbeit gibt es einen kleinen Imbiss. 

Mülltermine
Dienstag, 23. April: Restmüll Roter 
Deckel und Altpapier
Mittwoch, 24. April: Biomüll

Hausen
an der Aach

Bürgercafé
Donnerstag, 18. April, ab 14 Uhr: 
Kaffeenachmittag
Dienstag, 23. April, ab 19 Uhr: 
Kartenspielabend

Gelber Sack
Montag, 22. April: Gelber Sack 

Führungszeugnisse 
Sowohl einfache als auch erweiter-
te Führungszeugnisse können nach 
wie vor bei der Ortsverwaltung be-
antragt werden.

Gesundheit und 
Wohlbefinden

Der Hausener Bürgerverein lädt zum 
Impulsvortrag „Wie aktiviere ich 
den Selbstheilungsnerv“ am Don-
nerstag, 23. Mai, um 15 Uhr ins Bür-
gercafé ein. Referentin: Dr. Andrea 
Oppermann vom Caritasverband. 
Aufgrund des begrenzten Platzan-
gebots empfiehlt sich eine Voran-
meldung bei der Nachbarschaftshil-
fe: Telefon 07731/9761479, 
oder an
nachbarn-helfen@t-online.de

Schlatt
unter Krähen

                                          
Abfuhr Gelbe Säcke

Montag, 22. April: Gelber Sack 

Dorf-Putzete
Groß und Klein sind zur Dorf-Putze-
te am Samstag, 27. April, herzlich 
eingeladen. Treffpunkt: 10 Uhr auf 
dem Dorflindeplatz. Im Anschluss 
gibt es für alle Teilnehmer eine klei-
ne Stärkung. 

Überlingen
am Ried

Bücherei mit neuen 
Öffnungszeiten

Die Stadteilbücherei hat nur noch 
donnerstags von 14 - 18 Uhr geöff-
net (Eingang hinten über Parkplatz, 
1. OG). 

Gelber Sack 
Montag, 29. April: Gelber Sack 

Trauerangebote

Öffentliche Sitzung
des Komitees zur Förderung der 

Beziehungen zu den 
Partnerstädten

am Mittwoch, 24. April, um 16 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses, 

Hohgarten 2

Tagesordnung:

1. Bericht über die Begegnungen 
im Rahmen der Partnerschaften im 
Jahr 2023 und über die vorgesehe-
nen Begegnungen im Jahr 2024 – 
Pomezia – La Ciotat – Celje – Ko-
beljaki

2. Anfragen und Anregungen

Alle Interessierten sind herzlich zu 
dieser Sitzung eingeladen. 
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